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Rezess der in baden vers ammelten tagsatzun gsgesand t en de r vi i_
IN DEN FREIEN AEMTERN REGIERENDEN ORTE BETREFFEND DEN
STREIT ZWISCHEN LANDSCHREIBER HEINRICH LUDWIG ZURLAUBEN
EINERSEITS UND DEN AEMTERN HITZKIRCH UND MEIENBERG ANDER¬
SEITS

SSRQ Aargau II/8 , 391

Die Tagsatzungsboten geben bekannt , dass Hptm . Burkard Giger und
Ontervogt Lt . Hans Villiger , beides Amtsvertreter des Amtes

Meienberg , sowie Untervogt Burkard Ineichen und Lt . Jakob Thali,
ais „ Verordnete . des Amtes Hitzkirch , einerseits und Landschreiber
Zurlauben anderseits vor ihnen erschienen seien . Bei . dem zwischen



54/77

den genannten Parteien ausgebrochenen Zwist gehe es hauptsächlich
darum , dass "Obgesagte Empter dem alten härkhommen gemess die Kundtschaff-
ten schrifftlich verfassen undt besiglen möchten , anbey auch begerrende

ihnen für die Kauffbrieff in dem Cantzley Tax eine gewüsse Limitation Zue
machen . . . " .

Landschreiber Zurlauben hingegen beklage sich , dass die Aemter
nicht nur die "Kundtschafften , sondern auch bettelbrieffen undt anders
zue schreiben [ sich ] widerstehen"  wollten . Was das Verfassen der

Kundschaften belange , so wolle er dies nur Meienberg , nicht aber
- wäre dies doch den Abschieden und dem Herkommen zuwider - auch
den übrigen Aemtern [der Freien Aemter ] zugestehen . Sollten sie,
die Tagsatzungsgesandten , aber bezweifeln , dass die Abschiede
derart ausgelegt werden könnten , möge man - so habe der Land¬
schreiber gebeten - mit der Behandlung dieser Angelegenheit bis
zum Eintreffen des regierenden Landvogtes [Karl Franz Schmid ? ]
zuwarten.

Onwohl "in dergleichen Sachen für die Cantzley [ der ] freyen Empter"  etwas
verabschiedet worden sei , vertrete man die Meinung , dass "den
oberkeiten iedoch ein anders nach befinden zue disponieren die handt nit ge¬

bunden"  sein sollte . Deshalb habe man einhellig erkannt , dass man

2war die deswegen ergangenen Abschiede in "ihrem verstandt bestehen"
lassen wolle , diese beiden Aemter aber bei ihrem Herkommen und
beim 1615 erlassenen Brief und den damals ausgegebenen Ortsstim¬
men , wonach "durch die Undervögt die Kundt schafften iederzeit schriftlich
Verfasset und besiglet mögen werden , die 10 ss für den Substituten und

3 ss für den Leüffer aber abkhent sein unndt der landtschreiber seinen Substi¬

tuten und leüffer selbs erhalten solle ",  verbleiben mögen . Die Kauf¬

briefe jedoch sollten wie von alters her in der Kanzlei der
Freien Aemter ausgefertigt werden , und von je 100 Gl . des Kauf¬
betrages seien "für Schreib 10 ss undt Sigelltax"  zu bezahlen . Ergän¬
zend sei jedoch festzuhalten , "wan an die Keüff etwas bezalt würdt,
soll von demselben so baar bezalt ist , kein Tax genommen werden , sonder allein

von deme so überig undt in Zahlungsweis angestellt würdt " . Auf jeden Fall
aber müssten - wolle man doch über sämtliche Transaktionen in
der Vogtei Bescheid wissen - die Aemter alle Käufe der Kanzlei
der Freien Aemter mitteilen , und sofern "ein Kauff gar mit haaren mitten



aussbezalt wurde 3 undt also kein Verschreibung erforderte 3 sollen iedoch in

der Cantzley . . . iedßrweilen förmliche quittungen imb einen gebührenden Tax

aussgenommen werden " .
Ueber dieses Urteil habe sich Landschreiber Zurlauben beschwert.

Kanzlei der Grafschaft Baden

- Blatt 160r  leer
Kopie
AH 34 , 159 - 160


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

